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Begehren 
 
Wir bitten den Staatsrat, zuhanden des Grossen Rates einen Bericht über die aktuelle Situation der 

Pädagogischen Hochschule und den Stand der Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen 

Hochschule und der Universität  zu verfassen und seine Vorstellungen über die künftige Ausbildung 

der Lehrpersonen im Kanton Freiburg zu präsentieren. 

 

Begründung 
 

Die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung des Kantons Freiburg ist im Gesetz über die Pädagogische 

Hochschule vom 4. Okt. 1999 geregelt. Dabei handelt es sich um die Ausbildung der Lehrpersonen 

für die Vorschul- und die Primarschulstufen. Die Grundausbildung der Lehrpersonen der 

Orientierungs- und der Mittelschulen und in  Heilpädagogik (Sonderschulunterricht) geschieht an 

der Universität resp. am Heilpädagogischen Institut. 

 

In Artikel 1 Abs. 2 Bst. c des aktuellen PH-Gesetzes wird auf die Bedeutung der Zusammenarbeit 

mit der Universität zur  Entwicklung im Erziehungs- und Bildungsbereich hingewiesen.  In Artikel 

5 wird gefordert, dass sich die PH und die Universität schrittweise annähern sollen, so dass ein 

einziges Bildungs- und Kompetenzzentrum entsteht. In einer Vereinbarung wird die 

Zusammenarbeit geregelt. Die pädagogische Bildungskonferenz (Artikel 7 – 9) wird als Beratungs- 

und Koordinationsorgan geschaffen und hat unter anderem die Aufgabe, die schrittweise 

Annäherung dieser Einrichtungen bei der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zu fördern. 

 

Für die Zukunft stellt sich die Frage der juristischen Trägerschaft. Der Kanton Freiburg ist bald der 

einzige Kanton, der die PH als öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons ohne Rechtspersönlichkeit 

führt. Die Pädagogischen Hochschulen sind in der Regel selbständige öffentlich-rechtliche 

Anstalten mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit. Dabei muss auch die geeignete Steuerung der 

operativen und betrieblichen Leitung der Hochschule geklärt werden. Als Grundlage für die  

Steuerung braucht es dabei zusätzlich mehrjährige Leistungsvereinbarungen mit dem Staatsrat, die 

durch Jahresvereinbarungen ergänzt werden können.  

 

So bitten wir den Staatsrat, in einem Bericht folgende Fragen zu klären: 

 

1. Ist das Gesetz über die Pädagogische Hochschule noch aktuell?  

2. Wurden bereits Evaluationen durch externe Personen durchgeführt? Welches sind die 

Resultate? 
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3. Hat sich die PH als zweisprachige Ausbildungsstätte bewährt? Wie gestaltet sich die 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Sprachkulturen? Wie sieht die Mitwirkung der 

Dozenten aus? 

4. Welche Erfahrungen wurden mit der Möglichkeit des zweisprachigen Diploms gemacht?  

Wie sieht die Zukunft aus? 

5. Welche Forschungsprojekte stehen in beiden Sprachen im Zentrum? Wie werden die 

Forschungsprojekte ausgewählt? 

6. Wie steht es mit der Autonomie der PH? Gibt es bereits Leistungsvereinbarungen mit dem 

Kanton? 

7. Wie weit ist der Prozess der Annäherung der PH an die Universität gelungen? 

8. Ist ein Konzept für ein gemeinsames Kompetenzzentrum im Bildungsbereich in Planung 

(selbständige Hochschule/Anbindung an die Universität/Integration in eine Fachhochschule)? 

Welches sind die weiteren Planungsschritte? 

 
— 


